
 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung 

 

 

Ja zum revidierten Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

 

Solothurn, 16. September 2008 – Der Regierungsrat stimmt in seiner 

Vernehmlassung an das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement dem revi-

dierten Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zu.  

 

Mit dem revidierten Bundesgesetz werden einzelne mangelhaft geregelte Ge-

schäftspraktiken, namentlich Adressbuchschwindeleien, Schneeballsysteme 

und auch missbräuchliche allgemeine Geschäftsbedingungen griffiger ausges-

taltet. Zudem werden Mängel in der Rechtsdurchsetzung und mangelhafte 

Preistransparenz bei Dienstleistungen durch die neuen Bestimmungen beho-

ben. Geschaffen wird auch eine neue Rechtsgrundlage für die Zusammenar-

beit mit ausländischen Aufsichtsbehörden. 

 

Speziell begrüsst der Regierungsrat, dass die mangelhaft geregelten Ge-

schäftspraktiken zum Schutz von Verkehr und Publikum strenger ausgestaltet 

werden. Offertformulare, Korrekturangebote oder ähnliche Mittel, mit denen 

für Insertionen in gedruckte oder elektronische Verzeichnisse wie Branchen-, 

Telefon-, Marken- oder sonstige Register geworben wird, können neu nur un-

ter bestimmten Voraussetzungen angeboten werden. Beispielsweise muss in 

grossen Buchstaben an gut sichtbarer Stelle auf die Entgeltlichkeit des Ange-

bots oder auf die Laufzeit des Vertrages hingewiesen werden. 
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